
erzieherische Wirksamkeit von vornherein und generell 
in Frage. Daraus folgt, daß die Maßnahme der Heim
erziehung neben einer bedingten Verurteilung unan
wendbar ist.
Der Ausspruch der sich inhaltlich widersprechenden 
zwei Sanktionen beruht auch auf einer isolierten Be
trachtung von Tat und Täter, die — soweit sie sich auf 
die Tat bezieht — zum Ausspruch der bedingten Ver
urteilung geführt hat, deren Wirksamkeit das Kreis
gericht aber selbst verneint und deshalb im Ergebnis 
der gesonderten Beurteilung der Persönlichkeit der 
Angeklagten zusätzlich die Heimerziehung angeordnet 
hat.
Der Ausspruch einer wirkungslosen Sanktion ist gesetz
widrig und stellt den erzieherischen Wert eines Straf
verfahrens von vornherein in Frage.
Unter dem Gesichtspunkt der Einheit von Tat und, 
Täter hätte das Kreisgericht die Frage beantworten 
müssen, welche Maßnahme erforderlich war, um in 
richtiger Weise erzieherisch auf die Angeklagten einzu
wirken und zu verhindern, daß sie erneut mit den 
Gesetzen in Konflikt kommt. Hierzu enthält das Urteil 
auch richtige Feststellungen, die jedoch nicht im Zu
sammenhang mit der Tat gewürdigt worden sind. Es 
ist dem Kreisgericht zuzustimmen, daß die Angeklagte 
bei Verbleib in ihrer gewohnten Umgebung nicht die 
Gewähr für eine Änderung ihres Verhaltens bot. Weder 
im Betrieb noch in der häuslichen Sphäre gab es 
Kräfte, die einen entscheidenden Einfluß auf die Jugend
liche auszuüben in der Lage gewesen wären. Sie 
glaubte, ihr Verhalten in jeder Hinsicht bereits selbst 
bestimmen zu können, obwohl sie — wie die Vergan
genheit bewiesen hatte — eine nicht zum Positiven füh
rende Entwicklung nahm. Sie zeigte weder eine richtige 
Einstellung zur Arbeit, zur Disziplin und zum Lernen 
noch zu ihrer Freizeitgestaltung und ihrer Rolle inner
halb der Familie.
Aus der einheitlichen Würdigung aller Umstände zur 
Tat und zur Person der Angeklagten ergibt sich, daß 
die bedingte Verurteilung weder von der Tatschwere 
her gerechtfertigt noch geeignet war, ein weiteres Ab
gleiten der Angeklagten zu verhindern und bei ihr 
einen dauerhaften Erfolg zu erreichen. Dazu bedurfte es 
ausschließlich erzieherischer Einwirkungen, die nur 
durch eine Heimerziehung erreicht werden konnten. 
Deshalb ist die Anordnung der Heimerziehung grund
sätzlich richtig und notwendig, jedoch nicht als zusätz
liche, sondern als alleinige Erziehungsmaßnahme.

A n m e r k u n g :
Im gleichen Sinne hat das BG Halle durch Urteil vom 
14. Mai 1965 - 3 BSB 69/65 - (NJ 1965 S. 490) entschie
den. — D. Red.

§ 204 Abs. 1, § 201 Abs. 3 StPO.
1. Die zeitweilige Ausschließung des Angeklagten von 
der Teilnahme an der Hauptverhandlung ist nur dann 
zulässig, wenn die begründete Vermutung besteht, 
daß durch die Anwesenheit des Angeklagten die Wahr
heitsfindung beeinträchtigt wird. Das kann z. B. der 
Fall sein, wenn Mitangeklagte oder Zeugen zum An
geklagten in einem Abhängigkeits- oder Autoritäts
verhältnis stehen bzw. standen oder wenn der Ange
klagte ihnen für den Fall, daß sie die volle Wahrheit 
sagen, Repressalien angedroht hat.
2. Durch die Vernehmung von Mitangeklagten oder 
Zeugen in Abwesenheit des Angeklagten darf dessen 
Recht. Fragen an die Mitangeklagten oder Zeugen zu 
richten, nicht eingeschränkt werden.
Stadtgericht von Groß-Berlin, Urt. vom 30. November 
1964 - 102 d BSB 151 64.

Im Verfahren gegen die Angeklagten J., M. und Z. 
faßte die Strafkammer vor der Erörterung des Tat
geschehens den Beschluß: „Die Anhörung der Ange
klagten erfolgt einzeln und getrennt.“ Daneben weist 
das Protokoll den Vermerk auf: „Es wird § 204 StPO 
verlesen.“
Der Angeklagte J. nahm erst gegen Ende des ersten 
Verhandlungstages an der Hauptverhandlung teil. Der 
Vorsitzende informierte ihn über die Aussagen der 
Angeklagten M. und Z., durch die er allein belastet 
wurde. Im weiteren Verlauf der Verhandlung wurde
J. zur Sache vernommen und bestritt jede Beteiligung 
an einer strafbaren Handlung.
In der Berufung gegen seine Verurteilung führte der 
Angeklagte J. im wesentlichen aus, es bestünden 
Widersprüche zwischen den Aussagen der Mitange
klagten M. und Z., auf die sich seine Verurteilung 
allein stütze. Auf Gegenbeweise sei die Strafkammer 
in der Beweiswürdigung nicht eingegangen. Die Rich
tigkeit ihrer Sachverhaltsfeststellungen habe sie u. a. 
mit der Tatsache begründet, daß die Aussagen von M., 
Z. und J. in der Hauptverhandlung getrennt erfolgt 
seien.
Die Berufung führte zur Aufhebung des Urteils. 

Aus den G r ü n d e n :
Gemäß § 191 Abs. 1 StPO findet die Hauptverhandlung 
in Anwesenheit des Angeklagten statt. Der Angeklagte 
hat das Recht, aber auch die unbedingte Pflicht zur 
ununterbrochenen Anwesenheit. Nur die strikte Ein
haltung dieses in der StPO ausdrücklich festgeleglen 
Grundsatzes gewährleistet die volle erzieherische Wir
kung der Hauptverhandlung, garantiert die Ausschöp
fung aller Mittel zur Erforschung der objektiven Wahr
heit und sichert dem Angeklagten die Ausübung sei
nes Rechts auf Verteidigung. Entsprechend der sich 
aus dem Rechtspflegeerlaß ergebenden Forderung nach 
höchster gesellschaftlicher Wirksamkeit der Verfahren 
machen die Gerichte der DDR von den sich aus der 
Strafprozeßordnung ergebenden gesetzlichen Aus
nahmeregelungen, nach denen die Verhandlung in Ab
wesenheit des Angeklagten möglich ist (§§ 191 Abs. 2, 
195, 236 ff., 287 Abs. 2 StPO), nur noch selten Gebrauch 
(vgl. auch OG, Urteil vom 11. Juli 1963 — la Ust 65/63 — 
NJ 1963 S. 760).
Ausgehend von diesem Grundsatz, bedarf es einer 
sorgfältigen Prüfung aller genannten Gesichtspunkte, 
wenn das Gericht die in § 204 StPO gegebene Möglich
keit anwenden will, einen Mitangeklagten oder Zeugen 
in Abwesenheit des Angeklagten zu vernehmen. Eine 
solche Maßnahme, die nicht innerhalb der Ordnungs
gewalt des Vorsitzenden liegt, sondern eines begrün
deten Beschlusses bedarf, ist ausschließlich in den 
Fällen zulässig, in denen die begründete Vermutung 
besteht, daß durch die Anwesenheit des Angeklagten 
die Wahrheitsfindung beeinträchtigt wird. Das kann 
u. a. dann der Fall sein, wenn Mitangeklagte oder 
Zeugen sich in einem Abhängigkeitsverhältnis zum 
Angeklagten befinden oder ein bisheriges oder beste
hendes Autoritätsverhältnis ihnen bei Anwesenheit 
des Angeklagten Hemmungen auferlegt. Es ist ferner 
denkbar, daß bei einer vorangegangenen Drohung des 
Angeklagten mit Repressalien im Falle einer wahr
heitsgemäßen Aussage die zeitweilige Entfernung des 
Angeklagten aus der Verhandlung Mitangeklagte und 
Zeugen geneigter macht, ihr volles Wissen dem Gericht 
mitzuteilen. Für das Vorliegen solcher, hier nur bei
spielsweise aufgeführter Umstände müssen sich ent
weder aus dem Ermittlungsergebnis oder aber aus der 
Hauptverhandlung selbst Anhaltspunkte ergeben. Die 
Gründe für die Ausschließung des Angeklagten müs
sen aus dem Beschluß ersichtlich sein.
Die Verfahrensweise der Strafkammer zeigt, daß sie 
derartige Erwägungen nicht angestellt hat. Weder aus 
dem Ermittlungsverfahren noch aus dem Protokoll der
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